
 

 
 

 

 
 
 
Gemeinderat 

WIESENDANGEN 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leitsätze der Politischen Gemeinde Wiesendangen  
für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung 

für den Zeitraum 2014 - 2026 
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1.    Gemeindeentwicklung 
 
 Leitsätze 
 
 
Bei der Weiterentwicklung der Dörfer muss der Erhaltung des Dorfcharakters und 
des Dorfbildes ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Die Dörfer sollen, unter 
Bewahrung des eigenständigen, ländlichen Charakters, eine massvolle, den Voraus-
setzungen und Möglichkeiten angepasste Entwicklung erfahren. 
 
Die Wohn- und Lebensqualität soll erhalten und gefördert werden. 
 
Kauf und Verkauf von Grundeigentum richten sich nach dem langfristigen Bedarf 
und der Entwicklung der Gemeinde.  
 
Gegenüber regionaler Zusammenarbeit sind wir offen. 
 
Wir streben eine enge Zusammenarbeit mit allen öffentlichen Institutionen in 
Wiesendangen an. 
 
Einwohnerinnen und Einwohner tragen mit Eigeninitiative in den verschiedensten 
Bereichen zu einem intakten, lebendigen Dorfleben bei. 
 
 
 

2.    Finanzen 
 
Leitsätze 
 
Die Behörden verpflichten sich zu einer haushälterischen Finanzpolitik und Kos-
tenwahrheit.   
 
Eine Nettoverschuldung muss vermieden werden.  
 
Die Behörden streben einen attraktiven Gesamtsteuerfuss an.  
 



 

 
 

 

3.    Umwelt und Ver- und Entsorgung 
 

 
Leitsätze 
 
Die Gemeinde unterstützt Massnahmen zur Erhaltung des Landschaftsbildes und 
zum Schutz der Natur.  
 
Die Gemeinde unterstützt Massnahmen zur effizienten Energienutzung.   
 
Die Gemeinde unterstützt Massnahmen zur Schonung der natürlichen Ressourcen 
und Rohstoffe. 
 
 
 

4.    Verkehr und Sicherheit 
 
Leitsätze 
 
Die Gemeinde soll an ein attraktives Verkehrsnetz angeschlossen sein. Das Ange-
bot soll den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer angepasst 
werden.  
 
Zwischen dem öffentlichen und privaten Verkehr ist auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis zu achten. 
 
Die Gemeinde sorgt mit gezielten Massnahmen für eine Verbesserung des Sicher-
heitsempfindens der Bevölkerung. 
 
 
 

5.    Kultur, Sport und Freizeit 
 
Leitsätze 
 
Die Gemeinde fördert das Kultur-, Sport- und Freizeitangebot aufbauend auf der 
Eigeninitiative von Bevölkerungsgruppen. Ein vielfältiges, Generationen übergrei-
fendes Angebot wird angestrebt. 
 
Möglichst vielen Bevölkerungsgruppen soll ein genügendes Angebot an Räumen 
und Plätzen zur Verfügung stehen.  
 



 

 
 

Den Naherholungsgebieten als Orte für Freizeitgestaltung wird Sorge getragen. 
 
Traditionelle Veranstaltungen und das kulturelle Gut sollen bewahrt werden. 
Neuen Ideen steht die Gemeinde offen gegenüber.  
 
 

 

6.    Wirtschaft und Arbeit 
 
Leitsätze 
 
Mit Massnahmen sind die Gewerbestrukturen in den Dörfern zu erhalten und zu 
stärken.  
 
Die Gemeinde setzt sich für gute Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsange-
bote in der Gemeinde ein.  
 

 
7.    Soziales und Gesundheit 

 
Leitsätze 
 
 
Die Gemeinde ist vernetzt mit Fachstellen und Organisationen, um ein Betreu-
ungs- und Dienstleistungsangebot im Sozial- und Gesundheitsbereich zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
Betagte und pflegebedürftige Menschen sollen solange wie möglich in ihrer ver-
trauten Umgebung bleiben können.  
 
Die Gemeinde fördert die Gesundheitsvorsorge und die Prävention.  
 
Die Gemeinde koordiniert die Jugend- und Altersarbeit behördenübergreifend. 
 



 

 
 

 
8.    Behörden und Verwaltung 

 
Leitsätze 
 
Behörden und Verwaltung erfüllen ihre Aufgaben wirkungsorientiert, bürgernah 
und kompetent. 
 
Bei behördenübergreifenden Anliegen übernimmt der Gemeinderat die Führungs-
verantwortung.  
 
Die Gemeinde fördert mit einer modernen Infrastruktur die Wirksamkeit der 
Verwaltung. Mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmög-
lichkeiten bleibt die Gemeinde ein attraktiver Arbeitgeber. 
 
Die Behörde und die Verwaltung kommunizieren offen mit allen An-
spruchsgruppen.  
 
Die operativen Tätigkeiten sind möglichst von der Behörde zu delegieren. 


